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Tagesordnung

1. Asfinag-Strategie EM-Vergaben 
Vorstellung durch Asfinag (Ausschreibungskonvolute, etc. ) ASFINAG

2. Bundesvergabegesetz „Faire Vergaben“ 
Eignung, Referenzen ASFINAG

3. LB-TI 
Vorstellung Industrie / Gewerbe ASFINAG
Abstimmung ASFINAG

4. Allgemeines 
Planungsfristen für Umsetzung (Montage- und Ausführungsplanung) FEEI

Anliegen der Teilnehmer Alle
Neu Bieter/Interessenten für ASFINAG Projekte ASFINAG
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(neue) STRATEGIE
EM-Vergabe

Bitte bewerben Sie dies in Ihren Kreisen
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Allgemeines

1. im Tunnelsicherheitsbereich (TUSI) –
Teilleistungsvergabe zulässig

dh, dass sowohl als GU-Angeboten werden kann, aber auch jeweils die 
Gewerke Bau und EM getrennt von einander angeboten und vergeben 
werden können (entsprechend der Bestbieterermittlung)

2. Teilweise Optimierung (Reduktion) der 
Eignungskriterien im EM-Bereich 

3. Herausnahme der Bestimmung „Mautentgang“
in sämtlichen künftigen Ausschreibungen
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Im Detail …
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Im Detail …



Faire Vergaben
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Kurzübersicht der Inhalte der Fairen Vergaben

Faire Vergaben

1. Kritische Leistungen als Eigenleistungen

2. Transparenz der Subunternehmer vor Zuschlagserteilung

3. Transparenz der Subunternehmer nach Zuschlagserteilung

Das verpflichtende Bestbieterprinzip
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Stände der Bestimmungen der Faire Vergaben 
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StÄnde der Bestimmungen der Faire Vergaben 
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StÄnde der Bestimmungen der Faire Vergaben 



Qualitätskriterien



Faire Vergaben – kritische Leistungen und 
Transparenz bei Subunternehmern

 Vollständige Umsetzung der BVergG-Novelle seit 1.3.2016 bei allen Bauleistungen. d.h.
z.B.:
o Festlegung von kritischen Leistungen gem. § 83 BVergG (in der Oberschwelle 25%, in

der Unterschwelle 50% des gegenständlichen Auftragswertes, mit gewerkspezifischen
Ausnahmeregelungen zB Lärmschutz, Betondeckenbau), welche vom Bieter selbst zu
erbringen sind.

o Festlegung, dass sämtliche Subunternehmer, auch Subunternehmerketten, vor
Zuschlagserteilung zu nennen sind, wobei im Oberschwellenbereich von der in der
BVergG Novelle vorgesehenen Ausnahmeregelung in Bezug auf die Beschränkung auf
wesentliche Leistungsteile Gebrauch gemacht werden kann, und

o Festlegung, dass sämtliche Wechsel oder Änderungen von Subunternehmer nach der
Zuschlagserteilung der Zustimmung des Auftraggebers bedürfen.

Wie setzen wir das Gesetz um:

Unsere Erfahrungen:

 Bislang sind keine wesentlichen Probleme aufgetreten
 Auf die konkrete Festlegung und Formulierung der „Kritischen Leistungen“ ist größtes

Augenmerk zu legen, zumal es ansonsten zu starken Wettbewerbseinschränkungen kommen
kann.

 Es kommt zu einem etwas größeren Prüfaufwand in der Vergabephase und Bauphase



Faire Vergaben – Qualitätskriterien

 Anwendung seit Sept. 2015 ist bei allen Bauleistungen mit Schätzkosten > 1,0 Mio. €

 Es gibt einen Katalog an 18 Standardqualitätskriterien, die der Projekleiter heranzieht um
je nach Größe und Art des Projektes zwischen 2 bis 6 Qualitätskriterien in der Höhe von in
Summe 3 % bis 10 % bezogen auf die Schätzkosten des Auftrages, auszuwählen sind.

 Seit Sept. 2015 wurden in der ASFINAG BMG 43 Bauleistungen mit Schätzkosten über 1,0
Mio. € und einem Gesamtwert von ca. 320 Mio. € ausgeschrieben.

 Die 6 am häufigsten in den Ausschreibungen zur Anwendung gekommenen
Qualitätskriterien waren:

37 mal das Kriterium Gewährleistungsfristverlängerung
31 mal das Kriterium Bauzeitverkürzung
16 mal Erhöhung der Asphalt- bzw. Betoneinbauqualität 
12 mal personenbezogene Qualität des Schlüsselpersonal
6 mal Erhöhung der Arbeitssicherheit
5 mal Erhöhung des Anteils an Facharbeiter

Wie setzen wir das Gesetz um:



Faire Vergaben – Qualitätskriterien

Unsere Erfahrungen:

 Generell werden die neuen Qualitätskriterien, sowohl von den Mitarbeitern der ASFINAG
BMG, als auch vom Bieterkreis gut angenommen. Die gemachten Erfahrungen sind positiv,
wobei es bei einzelnen Kriterien vor allem in der Bauphase zu etwas größeren Aufwänden
kommt.

 Die tatsächliche, auch langfristige Verbesserung der Qualität durch diese neuen Kriterien
wird teilweise erst im Laufe der Zeit feststellbar sein, weshalb dies laufend zu evaluieren
ist.

 Es zeigt sich, dass die Qualitätskriterien nur in wenigen Fällen dazu führen, dass der
billigste Bieter nicht auch gleichzeitig der Bestbieter ist. Dies ist dem Umstand geschuldet,
dass sehr oft jene Bieter, welche preislich ihr Angebot optimieren, dies auch im Bereich der
Qualitätskriterien tun.

 Die Qualitätskriterien für Bauleistungen waren bislang noch nicht Gegenstand eines
Nachprüfungsverfahrens beim BVwG.
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Qualitätskriterien

Verlässlichkeit auf allen Wegen

Einsetzen einer Kreativarbeitsgruppe (BMG und 
Betrieb) zur Schaffung neuer sinnvoller, echter 
Qualitätskriterien; Ziel zumindest 4 neue 
Qualitätskriterien für die ASFINAG mit 1.1.2017
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Kritische Leistungen - Gesetzeswortlaut
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Subunternehmerbestimmungen - Gesetzeswortlaut
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Subunternehmerbestimmungen - Gesetzeswortlaut
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Einschub: Subunternehmerketten
Wichtige Differenzierung:

Angesprochen werden sollen:

Nicht angesprochen sind:

Mögliche Eigenleistungen, die aus rein 
wirtschaftlichen Interessen an „Dritte“ 

weitervergeben werden.

Spezialisierungen, Sondergewerke 
weil

„Niemand kann alles!“

Eine Grundüberlegung
Bestimmungen zu kritischen Leistungen und Subunternehmern
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Auftragnehmer

SUB 1

SUB 2
SUB 3

SUB 4

… und der Negativspirale

Einschub: Subunternehmerketten
Bestimmungen zu kritischen Leistungen und Subunternehmern
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Von den negativen Subunternehmerketten

Man bekommt das was man bezahlt!
Bekommt man das was man bezahlt?

Auftragnehmer

SUB 1 
SUB 2

SUB 3
SUB 4

konkrete Leistung

konkrete Leistung

+10% SUB1-Zuschlag

Weitere +10%

Weitere +10% …

100 %

50-60 %

Qualität
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LB-B-009

Verlässlichkeit auf allen Wegen

Bestimmungen zu kritischen Leistungen und Subunternehmern
Bestimmungen finden sich in folgenden Teilen:

Teil B.1 – im Detail siehe oben
– Pkt. 1.1.24
– Pkt. 1.1.25
– Pkt. 1.1.25.1

B-009, Positionen:
– 00B103A – Kritische Leistungen
– 00B103C – Subunternehmer nachträgliche 

Namhaftmachung
– 00B103D - Subunternehmer Namhaftmachung im 

Zuge der Vergabeverfahrens
– 00B103E – Subunternehmer wesentliche Leistungen
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Weitere erforderliche Änderungen

Verlässlichkeit auf allen Wegen



27

Weitere erforderliche Änderungen

Verlässlichkeit auf allen Wegen

B1 1.1.25.1:
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LB-B-009

Verlässlichkeit auf allen Wegen

Bestimmungen zu kritischen Leistungen und Subunternehmern
00B103A – Kritische Leistungen
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LB-B-009

Verlässlichkeit auf allen Wegen

Bestimmungen zu kritischen Leistungen und Subunternehmern
00B103A – Kritische Leistungen



30

LB-B-009

Verlässlichkeit auf allen Wegen

Bestimmungen zu kritischen Leistungen und Subunternehmern
00B103A – Kritische Leistungen

[…]
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LB-B-009

Verlässlichkeit auf allen Wegen

Bestimmungen zu kritischen Leistungen und Subunternehmern
00B103C – Subunternehmer nachträgliche 

Namhaftmachung
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LB-B-009

Verlässlichkeit auf allen Wegen

Bestimmungen zu kritischen Leistungen und Subunternehmern
00B103D – Subunternehmer Namhaftmachung im Zuge 

des Vergabeverfahrens
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LB-B-009

Verlässlichkeit auf allen Wegen

Bestimmungen zu kritischen Leistungen und Subunternehmern
00B103 – Subunternehmer wesentliche Leistungen
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Die Sanktion

Verlässlichkeit auf allen Wegen
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Weitere erforderliche Änderungen

Verlässlichkeit auf allen Wegen

In der B6:

Der Bieter erklärt, 
…
dass er jeden Wechsel eines im Angebot bekannt gegebenen 
Subunternehmers oder eines weiteren Subunternehmers und jeden 
Einsatz eines neuen, nicht in diesem Angebot bekannt gegebenen 
Subunternehmers oder eines weiteren Subunternehmers unverzüglich 
schriftlich unter Anschluss aller zur Prüfung der Eignung des 
betreffenden Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitteilt und 
dass er diesen/diese bei der Ausführung des Auftrages nur nach 
vorheriger Zustimmung des Auftraggebers einsetzt. 
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Weitere erforderliche Änderungen

Verlässlichkeit auf allen Wegen

In der B6:

Der Bieter erklärt, 
…

dass er seinen/seine Subunternehmer/weiteren Subunternehmer 
vertraglich verpflichtet, die Bekanntgabeverpflichtung betreffend 
Subunternehmer/weitere Subunternehmer und die Verpflichtung zur 
vorherigen ausdrücklichen Einholung der Zustimmung des 
Auftraggebers zu deren Einsatz bei der Ausführung des Auftrages 
vertraglich zu überbinden. 
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Weitere erforderliche Änderungen

Verlässlichkeit auf allen Wegen

In der B6:

Der Bieter erklärt, 
…

dass er einer Abfrage bei der Zentralen Koordinationsstelle für die 
Kontrolle der illegalen Ausländerbeschäftigung des Bundesministeriums 
für Finanzen beim Hauptzollamt Wien (ZKO) gemäß § 73 Abs 1 BVergG
seine Zustimmung erteilt. 

dass er einer Abfrage beim Kompetenzzentrum Lohn- und 
Sozialdumping Bekämpfung gemäß §7n des Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetzes (AVRAG) seine Zustimmung erteilt. 
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Weitere erforderliche Änderungen

Verlässlichkeit auf allen Wegen

Im Angebotsdeckblatt - Subunternehmerverpflichtungserklärung

5. Wir verpflichten uns, dass wir jeden Wechsel unserer 
Subunternehmer, der nach Zuschlagserteilung auf das 
Hauptangebot stattfindet und jeden Einsatz von neuen 
Subunternehmern unserem Auftraggeber 
(Bieter/Bietergemeinschaft) unverzüglich schriftlich unter 
Anschluss aller zur Prüfung der Eignung des betreffenden 
Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. 
Dessen/deren Einsatz ist nur nach den Vorgaben gem. 
Pos. 00B405R zulässig. 

6. Wir verpflichten uns, die unter Punkt 5. vorgesehenen 
Verpflichtungen auch an unsere Subunternehmer und 
deren weitere Subunternehmer vertraglich zu überbinden. 
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Qualitätskriterien

Verlässlichkeit auf allen Wegen
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Qualitätskriterien
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Qualitätskriterien

Verlässlichkeit auf allen Wegen
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